
Beschl.-Nr. 5 

STADT LANDSHUT 

Auszug 
aus der Sitzungs-Niederschrift 

des Verwaltungssenats vom 20.11.2018 

Betreff: Bürgerbiergarten auf der Ringelstecherwiese; Weiteres Vergehen 

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll 

Von den 10 Mitgliedern waren 1 0 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

mit 7 gegen 3 Stimmen beschlossen: 

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen. 

2. Der Betrieb eines Bürgerbiergartens wird zunächst befristet auf die Jahre 2019/2020 
unter den mit Beschluss des Verwaltungssenats vom 20.04.2016 festgelegten 
Rahmenbedingungen ausgeschrieben. Für die benötigten mobilen Betriebseinrichtungen 
wird der nördliche Bereich des Parkplatzes entlang der sog. Bernlochnermauer mit einer 
Größenordnung von ca. 150 m2 zur Verfügung gestellt. Dies schließt eine Teilnutzung der 
Ringelstecherwiese nicht aus. 

3. Im Rahmen der Ausschreibung ist zu gewährleisten, dass der Betrieb bis max. 22.00 
Uhr, ohne Musikdarbietungen und bis max. 500 Nutzern erfolgt sowie die Stadt Landshut 
das Areal für mindestens 3 eigene Veranstaltungen nutzen kann. 

Landshut, den 20.11.2018 

STADT LANDSHUT L 


